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Das nur 5 km von Schaffhausen entfernte Bauerndorf Büsingen am Rhein ist auf allen Seiten von Schaffhausergebiet
umgeben und deshalb eine deutsche Enklave Phot. Dr. H. Müller-Hitz

Die Enklaven Büsingen und Verenahof
Von Dr. Heinz Müller

©et itanton Sd)affhäufen hat, toie jebetmann
toeiß, eine böcbft merttoürbige fyotm. Sr jerfätlt
nicht nur in btei geogtapbiftf) bon einander un-
abhängige Seile, fonbern toeift außetbem in fei-
nem tffauptgebiet 3toet fjcembe Snt'laben auf:
bie 7,6 Ouabratfilometer große babifcT>e Sauern-
gemeinbe Tüfingen am Stbein unb ben nur
41 ^eftaren meffenben Stetenaljof im Sterben

beg itantong.
©ie Stabt Scbaffbaufen befaß fchon bor 3aßr-

bunberten 3ablteid)e toidftige Stechte in ber nur
fünf Kilometer entfernten Stadfbargemeinbe unb

betrachtete bie Süfinger ftetg ate fifre SJtitbürger.

©iefe leifteten ber Stabt cfjftanbglog Steuern,
Siren- unb SJtititärbienft ,unb traten mit fifr fei-
netljit auch gefdfloffen jur ^Reformation über,

©ie fogenannte niebere @erid)tgbarfeit lag lange

in ben iQänben ber Scifaffbaufer Soatrijierfamilie
3m Thurm, bie bei uns jeßt auSgeftorben ift, bon

ber aber eine Seitenlinie in Snglanb beute noch

in Stmt unb SBürben fteßt. ©ie fiehengljoboit, ein

melfr nur formelleg Stecht, toa;c anno 1465 an bag

trjaug #absburg gefallen. Sergeblid) bemühten

fid) bie Scßaffbaufeir toteberholt, bon Oefterreid)
bên SSerçidjt auf feine pïnl'tiîcl) fait toertlofe

Oberhoheit 3U erlangen, fo baß Tüfingen ate

frembe fianbinfel bor ben Toren ber ftolgen

Stbeinftabt befteben blieb.
Site im '[fahre 1803 bie bertoorrenen ftaatg-

rechtlichen Serf)ältniffe in Sübbeutfdflanb eine

belüge Steuorbnung erfuhren, tourbe im Stegeng-

burger Stegeß unter anberem beftirmnt, baß alle

|)oheitgrechfe frember dürften innerhalb beg hol-
betifchen Territoriums alg erlofdfen 31t betrachten
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unlieben unâ âesluslti eine «keutsàe Ln^Iave ?dot. vr. kk. Nûller-IIà

Die Dàlaven LüsirlAen uinl Verenaliok

Von Or. Hein?! Uüller

Der Kanton Schaffhciiusen hat, wie jedermann
weiß, eine höchst merkwürdige Form, Er zerfällt
nicht nur in drei geographisch von einander un-
abhängige Teile, sondern weist außerdem in sei-

nem Hauptgebiet zwei fremde Enklaven auf:
die 7,6 Quadratkilometer große badische Bauern-
gemeinde Büsingen am Rhein und den nur
41 Hektaren messenden Verenahos im Norden
des Kantons.

Die Stadt Schaffhausen besaß schon vor Jahr-
Hunderten zahlreiche wichtige Rechte in der nur
fünf Kilometer entfernten Nachbargemeinde und

betrachtete die Büsinger stets als ihre Mitbürger.
Diese leisteten der Stadt anstandslos Steuern,
Fron- und Militärdienst und traten mit ihr sei-

nerzeit auch geschlossen zur Reformation über.

Die sogenannte niedere Gerichtsbarkeit lag lange

in den Händen der Schaffhauser Patrizierfamilie
Im Thurm, die bei uns jetzt ausgestorben ist, von

der aber eine Seitenlinie in England heute noch

in Amt und Würden steht. Die Lehenshoheit, ein

mehr nur formelles Recht, war anno 1465 an das

Haus Habsburg gefallen. Vergeblich bemühten

sich die Schaffhauser wiederholt, von Oesterreich

den Verzicht auf seine praktisch fast wertlose

Oberhoheit zu erlangen, so daß Büsingen als

fremde Landinsel vor den Toren der stolzen

Nheinstadt bestehen blieb.

Als im Jahre 1863 die verworrenen staats-
rechtlichen Verhältnisse in Süddeutschland eine

völlige Neuordnung erfuhren, wurde im Regens-
burger Nezeß unter anderem bestimmt, daß alle

Hoheitsrechte fremder Fürsten innerhalb des hel-
vetischen Territoriums als erloschen zu betrachten

267



Das Junkerhaus, Stammsitz der Familie Im Thum, die in
der Geschichte Büsingens eine große Rolle spielte

Phot. Hepp, Singen

feien. Damit borte tue ^»errfdjaft Öef"terreid)d

übet Tüfingen auf unb tourbe biefed eindeutig ein

tßeftanbteil unfcress nördlichen Kantone. Die

frafttofen helbetifd)en 23el)örben tonnten inbeffen

ni|d)t berl)inbern, bag bie tteine ©emeinbe fdjon
ein Jagr fpäter burd) ben SOtad)tjp;rud) ber

hoben Diplomatie bem .Königreich Söürttemberg

zugeteilt tourbe unb bon biefem 1810 an bad

©togfferjogtum S3aben abgetreten toerben mugte.

3m 'Juli 1849 tarn ed toegen ber instoiftäfen

faft in ©ergeffenbeit geratenen ©nflabe 31U einem

ernften internationalen Qtoifdjenfall. did eined

Saged 170 9Nann l)effifd)e Siruppen unter 23er-

legung unferer Neutralität auf einem Dampfer
bon Konftans nad) 23üfingen hinunterfuhren unb

bort babifdfe ($4üd)tlinge berhafteten, mobilifierte
ber Sounbedrat 24 000 SRann unb lieg bie ©n-

Habe umzingeln, did bie Deulfdjcn fid) darauf-
hin jut ©rf'larung bequemten/ bag feine Neutrali-
tätdberlegung beabfidftigt getoefen fei, tourbe ber

umzingelten Kompagnie ber dbmatfd) burd)

6d)toei3ergebiet mit aufgepflügtem 33ajonett
unb Srommelfdylag geftattet, toomit ber „33üfin-

ger Krieg" ein für und toenig rüt)mli|dj:ed ©nbe

nat>m.

Nad) bem erften SÖßeltfrieg erhielten bie SSüfin-

ger erftmald in ihrer @efd)id)te ©elegenbeit jur
freien SNeinungdäugerung unb fprad>en fid) mit
96 Ißrosent aller Ôtimmen für ben Söiebcr-

anfdjtug an unfer Äanb aud. ©d tarn in ber (folge

3u 23efpred)ungen 3toifd>en ben fd)iluei3erifd)en

unb babifdien 23ef)örben, bie jebod) toegen ber

£auf)eit unferer 23ertreter halb im Ganbe ber-

liefen.

did in Deutfdflnnb bie Najf 3,ur 2Rad)t ge-

langten, bemühten fie fid) umfonft, bie bemofra-

tiifd) unb freiheitlidj gefinnten ©intoofmer ber

©nflabe für ihre 3been 31U getoinnen. 3m jtoeiten

SBelttrieg, ben bie 23üfinger toieberum ungefragt
mitmachen mugten, finb auffallenb biete ihrer

Ntobilifierten gefallen ober in ©efangenfdfaft ge-
raten unb nod) nid)t nad) Daufe gurüdgefehrt.

Nad) bem Qufammenbrud) bed Dritten Neidjed

gematteten unfere 23unbedbebörben bedauerlicher-
toeife bie 23efet;ung ber innerhalb unfered Do-

268

Das ^uvkerliaus, Ztsinwsitn âer Familie Im l'ìiurii, âie in
6er (^eseìiieìite LüsinAens eine ^roke Rolle spielte

Ndot. Ukpx, Singen

seien. Damit hörte die Herrschaft Oesterreichs

über Büsingen auf und wurde dieses eindeutig ein

Bestandteil unseres nördlichen Kantons. Die

kraftlosen helvetischen Behörden konnten indessen

nicht verhindern, daß die kleine Gemeinde schon

ein Jahr später durch den Machtspruch der

hohen Diplomatie dem Königreich Württemberg

zugeteilt wurde und von diesem 1810 an das

Großherzogtum Baden abgetreten werden mußte.

Im Juli 1849 kam es wegen der inzwischen

fast in Vergessenheit geratenen Enklave zu einem

ernsten internationalen Zwischenfall. Als eines

Tages 179 Mann hessische Truppen unter Ver-
letzung unserer Neutralität aus einem Dampfer
von Konstanz nach Büsingen hinunterfuhren und

dort badische Flüchtlinge verhafteten, mobilisierte
der Bundesrat 24 999 Mann und ließ die En-
klave umzingeln. Als die Deutschen sich darauf-
hin zur Erklärung bequemten, daß leine Neutral!-
tätsverletzung beabsichtigt gewesen sei, wurde der

umzingelten Kompagnie der Abmarsch durch

Schweizergebiet mit aufgepflanztem Bajonett
und Trommelschlag gestattet, womit der „Büsin-
ger Krieg" ein für uns wenig rühmliches Ende

nahm.

Nach dem ersten Weltkrieg erhielten die Büsin-

ger erstmals in ihrer Geschichte Gelegenheit zur

freien Meinungsäußerung und sprachen sich mit
99 Prozent aller Stimmen für den Wieder-

anschluß an unser Land aus. Es kam in der Folge

zu Besprechungen zwischen den schweizerischen

und badischen Behörden, die jedoch wegen der

Lauheit unserer Vertreter bald im Sande ver-

liefen.

Als in Deutschland die Nazi zur Macht ge-

langten, bemühten sie sich umsonst, die demokra-

tisch und freiheitlich gesinnten Einwohner der

Enklave für ihre Ideen zu gewinnen. Im zweiten

'Weltkrieg, den die Büsinger wiederum ungefragt
mitmachen mußten, sind auffallend viele ihrer
Mobilisierten gefallen oder in Gefangenschaft ge-
raten und noch nicht nach Hause zurückgekehrt.

Nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches

gestatteten unsere Bundesbehörden bedauerlicher-

weise die Besetzung der innerhalb unseres Ho-
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Der Dampfschiffsteg von Büsingen. Immer noch fahren die stolzen Rheinschiffe unbarmherzig daran vorbei
Phot. Gehri, Davos-Platz

beitsgebietes gelegenen Örtfdfaft burjd) eine

©ruppe SJlaïûïttper, bie jebod) im legten 91o-

bember toieber aBjiefjen mufte. Sie beutfdjen unb

alliierten 93etjörben üben jebod) immer nod) bie

©taatdgetoalt aud, Perbieten politifd>e Serfamm-
iungen unb f)inbern bie Süfinger baran, offen

if)ren ungebrodjenen SBitXen sur SBieberbereini-

gung mit unferem Äanbe funb ju tun.
Sie 2Jtef)trsaf)l bei* 23üfinger finb bobenftänbige

dauern, bie reinften Ôdjaffbaufer Sialeft fpre-
djen unb alle ibre überfdjüffigen fßrobufte in ber

nal)en jfantondf)auptftabt Pertaufen. Sie unfefb-
ftänbig ©rtoerbenben finben Slrbeit unb Söerbicnft
in 6d>afff)aufer ffabrifen. Sie ganse 23ebölfe-

rung erhält fdftoeiserifdfe 5Rationierungdaudtoeife
unb ift unfern triegötoirtfdjaftlidjen 23orfdjriften

unterteilt. Ser 6d)toeiserfran!en, ber fdjon frü-
Oer neben ber SJtarf gültig mar, ift längft sum
alleinigen ffablungdmittel getoorben, unb ber

iperfonenberfeïfr bon unb nad) ©duiffbaufen toirb

burd) eibgenöffidje ^ßoftautoö beforgt.
Sie ©nîlabe Serenal)of ift sur Hälfte ©gen-

tum ber Ödjäff0 aufer ©emeinbe 23üttenbarbt unb

gebort sur anbern Hälfte einigen bort loobnenben

OeOaffOaufer SSauenfamilien. Siefe mobnen aber

ftaatöredftlicO im Sludlanb unb unterfteben beut-

fdjen ©efeben.
Sie beiben babifdjen ©nftaben an unferer

Ülorbgrense finb längft überlebte Iftefte aus ber

'fyeubalseit unb haben feine ©dftensberecfjtigung
mehr. 2In ihrem ffortbeftanb bat niemanb ein ö'n-

tereffe. (Sie tuerben bon ber 23ebölt'erung beiber-

feit<§ ber ©rense aid mit 9led)t als läftig unb

fcbifanod empfunben unb bilben eine ftänbige
Suelle für iîonflifte. ff'ür il)re bötiige SSefeiti-

gung füllten fid) bed'fjalb nidjt nur bie Süfinger
unb Ôdjaffbaufer, fonbern alle Ôdjtoeiser ener-

gifd) einfelsen.
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heitsgebietes gelegenen Ortschaft dupch eine

Gruppe Marokkaner, die jedoch im letzten No-
vember wieder abziehen mußte. Die deutschen und

alliierten Behörden üben jedoch immer noch die

Staatsgewalt aus, verbieten politische Versamm-
lungen und hindern die Büsinger daran, offen

ihren ungebrochenen Willen zur Wiedervereini-

gung mit unserem Lande kund zu tun.
Die Mehrzahl der Büsinger sind bodenständige

Bauern, die reinsten Schaffhauser Dialekt spre-
chen und alle ihre überschüssigen Produkte in der

nahen Kantonshauptstadt verkaufen. Die unselb-

ständig Erwerbenden finden Arbeit und Verdienst
in Schaffhauser Fabriken. Die ganze Bevölke-

rung erhält schweizerische Nationierungsausweife
und ist unsern kriegswirtschaftlichen Vorschriften

unterstellt. Der Schweizerfranken, der schon frü-
her neben der Mark gültig war, ist längst zum
alleinigen Zahlungsmittel geworden, und der

Personenverkehr von und nach Schaffhausen wird
durch eidgenössiche Postautos besorgt.

Die Enklave Verenahof ist zur Hälfte Eigen-
tum der Schaffhauser Gemeinde Büttenhardt und

gehört zur andern Hälfte einigen dort wohnenden

Schaffhauser Bauenfamilien. Diese wohnen aber

staatsrechtlich im Ausland und unterstehen deut-

schon Gesetzen.

Die beiden badischen Enklaven an unserer

Nordgrenze sind längst überlebte Neste aus der

Feudalzeit und haben keine Existenzberechtigung

mehr. An ihrem Fortbestand hat niemand ein In-
teresse. Sie werden von der Bevölkerung beider-

seits der Grenze als mit Recht als lästig und

schikanös empfunden und bilden eine ständige

Quelle für Konflikte. Für ihre völlige Beseiti-
gung sollten sich deshalb nicht nur die Büsinger
und Schaffhauser, sondern alle Schweizer ener-
gisch einsetzen.
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